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Merblatt 

Bestellung, Schulung, Prüfung der Gefahrgutbeauftragten nach der 

Gefahrgutbeauftragtenverordnung 
 
 
 
 

Der EU-Sicherheitsberater/Gefahrgutbeauftragte 
 

Seit 1991 ist die Schulung von Gefahrgutbeauftragten in Deutschland Pflicht. Die EG-Richtlinie 
vom 3. Juni 1996 schreibt die Bestellung und berufliche Befähigung von Sicherheitsberatern für 
die Beförderung gefährlicher Güter vor.  
Die Umsetzung in deutsches Recht erfolgte bereits durch die Änderung der 
Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) vom 26. März 1998. 
Ziel der Schulung der Gefahrgutbeauftragten ist, durch das Wissenspotential der am 
Gefahrguttransport Beteiligten wesentlich dazu beizutragen, Unfälle, die auf mangelnde 
Beachtung oder Unkenntnis der Gefahrgutvorschriften zurückzuführen sind, zu minimieren.  
 
 
 

Bestellung von Gefahrgutbeauftragten §3 GbV 
 

(1) Sobald ein Unternehmen an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt ist und ihm Pflichten 
als Beteiligter in der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt oder in der 
Gefahrgutverordnung See zugewiesen sind, muss es mindestens einen Sicherheitsberater für die 
Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgutbeauftragter) schriftlich bestellen. Werden mehrere 
Gefahrgutbeauftragte bestellt, so sind deren Aufgaben gegeneinander abzugrenzen und 
schriftlich festzulegen. Nimmt der Unternehmer die Funktion des Gefahrgutbeauftragten selbst 
wahr, ist eine Bestellung nicht erforderlich. 
(2) Die Funktion des Gefahrgutbeauftragten kann nach dem Unterabschnitt 1.8.3.4 
ADR/RID/ADN vom Leiter des Unternehmens, von einer Person mit anderen Aufgaben in dem 
Unternehmen oder von einer dem Unternehmen nicht angehörenden Person wahrgenommen 
werden, sofern diese tatsächlich in der Lage ist, die Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten zu 
erfüllen. Der Name des Gefahrgutbeauftragten ist allen Mitarbeitern des Unternehmens schriftlich 
bekannt zu geben; die Bekanntmachung kann auch durch schriftlichen Aushang an einer für alle 
Mitarbeiter leicht zugänglichen Stelle erfolgen. 
(3) Als Gefahrgutbeauftragter darf nur bestellt werden oder als Unternehmer selbst die Funktion 
des Gefahrgutbeauftragten wahrnehmen, wer Inhaber eines für den betroffenen Verkehrsträger 
gültigen Schulungsnachweises nach § 4 ist. 
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Befreiungen von der Bestellungspflicht §2 GbV 
 

1. 
denen ausschließlich Pflichten als Fahrzeugführer, Triebfahrzeugführer, Schiffsführer, 
Besatzung in der Binnenschifffahrt, Betreiber einer Annahmestelle in der 
Binnenschifffahrt, Empfänger, Reisender, Hersteller und Rekonditionierer von 
Verpackungen, Wiederaufarbeiter von Verpackungen und Großpackmitteln (IBC) und als 
Stelle für Inspektionen und Prüfungen von IBC zugewiesen sind, 

2. 
denen ausschließlich Pflichten als Auftraggeber des Absenders zugewiesen sind und die 
an der Beförderung gefährlicher Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr 
beteiligt sind, ausgenommen radioaktive Stoffe der Klasse 7 und gefährliche Güter der 
Beförderungskategorie 0 nach Absatz 1.1.3.6.3 ADR, 

3. 
denen ausschließlich Pflichten als Entlader zugewiesen sind und die an der Beförderung 
gefährlicher Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr beteiligt sind, 

4. 
deren Tätigkeit sich auf die Beförderung gefährlicher Güter erstreckt, die von den 
Vorschriften des ADR/RID/ADN/IMDG-Code freigestellt sind, 

5. 
deren Tätigkeit sich auf die Beförderung gefährlicher Güter im Straßen-, Eisenbahn-, 
Binnenschiffs- oder Seeverkehr erstreckt, deren Mengen die in Unterabschnitt 1.1.3.6 
ADR festgelegten höchstzulässigen Mengen nicht überschreiten, 

6. 
deren Tätigkeit sich auf die Beförderung gefährlicher Güter erstreckt, die nach den 
Bedingungen des Kapitels 3.4 und 3.5 ADR/RID/ADN/IMDG-Code freigestellt sind, und 

7. 
die gefährliche Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr für den 
Eigenbedarf in Erfüllung betrieblicher Aufgaben befördern, wobei dies bei radioaktiven 
Stoffen nur für solche der UN-Nummern 2908 bis 2911 gilt. 

 

Aufgaben/Pflichten des Gefahrgutbeauftragten §8 GbV 
 
(1) Der Gefahrgutbeauftragte hat die Aufgaben nach Unterabschnitt 1.8.3.3 ADR/RID/ADN 
wahrzunehmen. 
(2) Der Gefahrgutbeauftragte ist verpflichtet, schriftliche Aufzeichnungen über seine 
Überwachungstätigkeit unter Angabe des Zeitpunktes der Überwachung, der Namen der 
überwachten Personen und der überwachten Geschäftsvorgänge zu führen. 
(3) Der Gefahrgutbeauftragte hat die Aufzeichnungen nach Absatz 2 mindestens fünf Jahre nach 
deren Erstellung aufzubewahren. Diese Aufzeichnungen sind der zuständigen Behörde auf 
Verlangen in Schriftform zur Prüfung vorzulegen. 
(4) Der Gefahrgutbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass ein Unfallbericht nach Unterabschnitt 
1.8.3.6 ADR/RID/ADN erstellt wird. 
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(5) Der Gefahrgutbeauftragte hat für den Unternehmer einen Jahresbericht über die Tätigkeiten 
des Unternehmens in Bezug auf die Gefahrgutbeförderung innerhalb eines halben Jahres nach 
Ablauf des Geschäftsjahres mit den Angaben nach Satz 2 zu erstellen. Der Jahresbericht muss 
mindestens enthalten 
1. 

Art der gefährlichen Güter unterteilt nach Klassen, 

2. 

Gesamtmenge der gefährlichen Güter in einer der folgenden vier Stufen: 
1. 
bis 5 Tonnen, 

2. 
mehr als 5 Tonnen bis 50 Tonnen, 

3. 
mehr als 50 Tonnen bis 1 000 Tonnen, 

4. 
mehr als 1 000 Tonnen, 

3. 
Zahl und Art der Unfälle mit gefährlichen Gütern über die ein Unfallbericht nach 
Unterabschnitt 1.8.3.6 ADR/RID/ADN erstellt worden ist, 

4. 
sonstige Angaben, die nach Auffassung des Gefahrgutbeauftragten für die Beurteilung 
der Sicherheitslage wichtig sind, und 

5. 
Angaben, ob das Unternehmen an der Beförderung gefährlicher Güter nach Abschnitt 
1.10.3 ADR/RID/ADN oder 1.4.3 IMDG-Code beteiligt gewesen ist. 

Der Jahresbericht muss keine Angaben über die Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr 
enthalten. Die anzugebende Gesamtmenge der gefährlichen Güter schließt auch die 
empfangenen gefährlichen Güter ein. 
(6) Der Gefahrgutbeauftragte muss den Schulungsnachweis nach § 4 der zuständigen Behörde 
auf Verlangen vorlegen. Er hat dafür zu sorgen, dass dieser Schulungsnachweis rechtzeitig 
verlängert wird. 
 
 
 
 

Anmeldung zur Prüfung 

 Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt schriftlich 
 auf einem Anmeldebogen der IHK zu 
 Neubrandenburg. 

Anmeldung (ihk.de) 

 
 

 Die Einladung zur Prüfung erfolgt rechtzeitig. 
Die Prüfungsgebühr ist am Prüfungstag in bar 
zu entrichten. 

 

 
 

Weitere Informationen über Herrn Sven Müller,  
Telefon (0395) 5597-309, Telefax (0395)5597-513,  

E-Mail: sven.mueller@neubrandenburg.ihk.de 
 
 

https://www.neubrandenburg.ihk.de/fileadmin/user_upload/Formularservice/WS/30002.pdf
mailto:sven.mueller@neubrandenburg.ihk.de

